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Liebe
LeserInnen!
Wir haben in letzter Zeit beobachtet, 
dass die Finanz immer schwerere 
Geschütze auffährt. Wie Sie sich am 
besten bei einer Steuerprüfung ver-
halten oder vor einem Besuch der 
Finanzpolizei schützen, lesen Sie auf 
Seite 4. Auch das Thema Geldwäsche 
sollte ehrliche UnternehmerInnen 
interessieren – immerhin winken 
Strafen bis zu 30.000 € für unzurei-
chende Überprüfung der Geschäfts-
partner. 

Nachdem der Sommer kommt, ha-
ben wir neben den vielen ernsten 
Themen auch wieder eine Menge 
nützlicher Steuertipps für Sie zusam-
mengestellt. Und zum Schmunzeln 
bringt Sie hoffentlich unser sommer-
liches Fiskurios auf Seite 8. 

Einen schönen Sommer wünscht 

…möchte sich die österreichische Fi-
nanz abschneiden. Nun gibt es ein 
neues Abkommen mit der Schweiz, das 
österreichische Steuerflüchtlinge pau-
schal zur Kasse bittet.

Pauschale Steueramnestie
Für die Vergangenheit sieht das neue 
Abkommen ab 2013 eine pauschale und 
anonyme Abgeltungssteuer zwischen 15 
und 38 Prozent vom Kapital (und nicht 
nur von den Erträgen) vor. Alternativ 
können Depots- und Kontenbesitzer die 
Bank zur Meldung nach Österreich er-
mächtigen. Dann fällt österreichische 
Kapitalertragsteuer an. Beide Methoden 
haben strafbefreiende Wirkung, außer 
das Vermögen stammt aus einem Ver-
brechen (Mafiagelder, Geldwäsche). 

Wie hoch die Steuer ist, hängt von der 
Höhe des Kapitals und von der Wertstei-
gerung zwischen Anfang 2010 und Ende 

2012 ab. Auch die Dauer der Geschäftsver-
bindung mit der Bank und das Kapital bei 
Eröffnung (längstens bis 31.12.2002) wird 
berücksichtigt. Die pauschale Besteuerung 
wird zumeist teurer ausfallen als die KESt. 

Wer sein Geld bis Jahresende aus der 
Schweiz abzieht, entgeht zwar der 
Schweizer Abgeltungssteuer bzw. Mel-
dung, allerdings meldet die Schweiz die 
wichtigsten zehn Empfängerländer. Die 
österreichische Finanz wird dann versu-
chen, auch mit diesen Staaten ein Ab-
kommen zu schließen. Mit Liechtenstein 
wird bereits verhandelt. 

25% KESt ab 2013
In Zukunft behält die Schweiz 25% KESt 
auf Zinsen, Dividenden, Wertsteigerun-
gen und Derivate wie in Österreich ein. 
Auch hier gibt es die Möglichkeit anstel-
le des Steuerabzuges der Bank die Mel-
dung nach Österreich zu erlauben.  l

Ein Stück vom  
Schweizer Käse…
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S'Beschte Eck vom Schweizer 
Käs – das möchten sich die 

Österreicher sichern.
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Keine Aufzeichnungen
Bei Liebhaberei braucht man keine Aufzeichnungen, es ist jedoch 
zu empfehlen, Einnahmen und Ausgaben zu notieren.

L i e b h a b e r e i

Seit Jänner 2012 gelten neue Liebhabe-
reirichtlinien (LRL). Die wesentlichen 
Änderungen sind, dass nun eine sub-
jektbezogene Betrachtung gilt und dass 
Aussagen zur Liebhaberei bei Kapital-
gesellschaften aufgenommen wurden.

Steuerliche Liebhaberei
Grundsätzlich wird im Geschäftsleben 
davon ausgegangen, dass bei jeder Tä-
tigkeit ein Gesamtgewinn (-überschuss) 
angestrebt wird und dafür Steuern zu 
bezahlen sind. Tätigkeiten bei denen 
kein Gesamtgewinn erkennbar ist, fallen 
unter steuerliche „Liebhaberei“ und wer-
den als „Hobby“ dem Privatbereich zuge-
ordnet. Verluste daraus dürfen nicht mit 
Gewinnen und Gehältern gegenverrech-
net werden; auch Zufallsgewinne sind 
steuerlich unbeachtlich. Damit will die 
Finanz verhindern, dass es zu Steuergut-

schriften aus verlustträchtigen Hobbies 
kommt. Bei Erwirtschaftung von Jahres-
gewinnen erfolgt grundsätzlich keine 
Liebhabereiprüfung; erst Jahresverluste 
lösen eine Liebhabereiprüfung aus.

Widerlegbare Einkunftsquelle
Beispiele: Handelsbetrieb, Friseur, Arzt,
Gastronomie. Bei diesen Tätigkeiten 
wird zunächst eine Einnahmequelle an-
genommen. Anlaufverluste der ersten 
drei bis fünf Jahre werden anerkannt. 
Wenn dann weiterhin Verluste erwirt-
schaftet werden, erfolgt jährlich eine 
Kriterienprüfung, ob überhaupt eine Ge-
winnerzielungsabsicht vorliegt. 

Dabei werden zB Ursachen im Vergleich 
zu anderen Betrieben, marktgerechtes 
Verhalten, Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Ertragslage und die Relation 

der Verluste zu Gewinnen untersucht. 
Fällt die Kriterienprüfung positiv aus, ist 
es unerheblich, ob in einer absehbaren 
Zeit ein Gesamtgewinn erzielt wird, so 
quasi nach dem Motto, man darf auch 
scheitern. Auch die große Vermietung, 
das klassische Zinshaus, fällt hier darun-
ter. Hier ist eine positive Prognoserech-
nung für einen Zeitraum von 25 (bis 28) 
Jahren für die Anerkennung von Verlus-
ten notwendig.

Widerlegbare Liebhaberei
Darunter fallen Hobbies, wie Pferde-
zucht, Reiseschriftsteller, Malerei. Auch 
bei der kleinen Vermietung, beispielswei-
se einer Eigentumswohnung wird grund-
sätzlich Liebhaberei angenommen. Wem 
es gelingt, diese Vermutung zu widerle-
gen, kann Verluste steuerlich verwerten. 
Dazu ist eine Prognoserechnung notwen-
dig, die innerhalb einer üblichen Renta-
bilitätsdauer einen Gesamtgewinn zeigt. 
Bei der kleinen Vermietung ist innerhalb 
von 20 (bis 23) Jahren ein Gesamtüber-
schuss notwendig.

Bei jeder Tätigkeit kann es auch zu ei-
nem Wechsel von einer Einkunftsquelle 
zur Liebhaberei und umgekehrt kom-
men. Dies insbesondere, wenn die Be-
wirtschaftung geändert oder die Prog-
nose nicht eingehalten wird, oder wenn 
sich die Tätigkeit in Richtung Gewerbe-
betrieb ändert.

Die Richtlinien sehen nun eine subjekt-
bezogene Betrachtung vor. Jede Über-
tragung führt grundsätzlich zu einer 
Beendigung der Betätigung für den 
Übertragenden (Verkäufer, Geschenk-
geber) und zu einem Neubeginn des 
Gesamtgewinnzeitraumes beim Über-
nehmer.

Bei Vorliegen von Liebhaberei müssen 
grundsätzlich keine Aufzeichnungen ge-
führt werden. Es ist jedoch empfehlens-
wert, Aufzeichnungen über Einnahmen 
und Ausgaben zu führen, um in Zweifels-
fällen bei etwaigen Überprüfungen sei-
tens der Finanz bestehen zu können.  l

Neue Liebhaberei-
Richtlinien 2012 
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Pferdezucht fällt 
normalerweise 
unter Liebhaberei
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Ab dem Jahr 2000 war es für Gaststät-
ten- und Beherbergungsbetriebe möglich, 
den zu versteuernden Gewinn pauschal 
zu ermitteln. Grundvoraussetzung war, 
dass der Vorjahresumsatz nicht mehr als 
255.000 € betragen hat und eine Art von 
Gastgewerbe betrieben wurde, die die Fi-
nanz in den Steuerrichtlinien als würdig 
befunden hat (also zB kein Würstelstand, 
keine Konditorei und keine Bar).

Der pauschalierte Gewinn wurde mit 5,5 % 
der Bruttobetriebseinnahmen zuzüglich 
eines Sockelbetrages von 2.180 € ermittelt, 
mindestens jedoch mit 10.900 €. 

Diese Pauschalierung erfreute sich großer 
Beliebtheit, weil man jedes Jahr ausrech-
nen konnte, welches Ergebnis günstiger 
ist: Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder 
Pauschalierung. Neben der Steuerersparnis 
ergab sich auch eine beträchtliche Ersparnis 
bei den Beiträgen zur Sozialversicherung.

Nunmehr wurde durch den Unabhängi-
gen Finanzsenat Innsbruck und in weiterer 
Folge durch den Verfassungsgerichtshof 

(VfGH) erkannt, dass die Pauschalierung im 
Vergleich zu einer Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung einen unzulässigen Steuervorteil 
bringt und diese als unerlaubte Beihilfe er-
achtet wurde. Im Anlassfall ging es durch die 
Pauschalierung um einen Steuervorteil von 
rund 90.000 € pro Jahr.

Der VfGH hat im März die „Gastwirtepau-
schalierung“ mit Ende 2012 als verfassungs-
widrig aufgehoben. Bis einschließlich 2012 
kann diese Begünstigung noch geltend ge-
macht werden.

Wie reagiert die Finanz?
Wie die Finanz auf die Entscheidung des 
VfGH reagiert, ist noch ungewiss. Denkbar 
wäre, dass der Pauschalierungssatz von 
5,5 % und/oder der Sockelbetrag angeho-
ben werden oder ob man sich auf einen be-
stimmten Zeitraum binden muss – etwa auf 
fünf Jahre.

Unklar ist auch, ob diese Entscheidung des 
VfGH auch auf andere Pauschalierungen, 
wie etwa jene bei Landwirten, Auswirkung 
haben wird.  l

G a s t G e w e r b e

Gastgewerbe: keine 
Pauschalierung mehr

Eine lange Geschichte, die auch den 
EU-Beitritt Österreichs ziemlich 
unbeschadet überstanden hat: Für 
PKWs im Betriebsvermögen gibt es 
keinen Vorsteuerabzug. 

Der Kauf eines sogenannten „Fis-
kal-LKW“ oder eines Kleinbusses ist 
höchst attraktiv. Aber nicht alles, was 
mindestens sieben Sitze hat, geht als 
Kleinbus durch. Gefordert werden:

 l „kastenförmiges“ Äußeres durch 
eine annähernd flache Dachlinie

 l die für einen Kleinbus übliche 
Fahrzeuginnenhöhe 

 l mehr als nur Notsitze in der drit-
ten Reihe

 l ausreichend Raum für Gepäckstü-
cke bei voller Sitzbelegung

Mit diesen Vorgaben flog  ein Zank- 
apfel, der Opel Zafira, aus dem Kreis 
der Privilegierten raus. SUVs und 
Cross-over-Autos geht es ebenso an 
den Kragen wie jeder Art von Gelän-
dewagen. Folgende Merkmale stehen 
ebenfalls für „Fiskal-LKWs“:

 l nur eine Sitzreihe
 l hinter der Sitzreihe eine nicht ent-

fernbare Trennwand
 l seitliche Verblechung des Lade-

raums

Kastenwägen mit einem vom Füh-
rerhaus abgesetzten kastenförmigen 
Laderaum und Pritschenwägen mit 
offener Ladefläche sind unbeschränkt 
vorsteuerabzugsberechtigt. Die teil-
weise Privatnutzung eines Kfz führt 
zu einer Minderung der abziehbaren 
Vorsteuer im Ausmaß des Privatan-
teils. Wird ein solches Auto verkauft, 
unterliegt jedoch der gesamte Kauf-
preis der Umsatzsteuer. Ein Privatan-
teil kann nicht umsatzsteuerfrei ge-
stellt werden.  l

Das Auto in der 
Umsatzsteuer

F i s k a L - L k w

Vorsteuerabzug
Ein Auto berechtigt nur dann zum Vorsteuer-
abzug, wenn es bestimmte Merkmale hat.

Wird Pauschalierung angehoben?
Die Pauschalierung für Gastgewerbebetriebe wird entweder
gänzlich gestrichen oder die Sätze werden angehoben.
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Zahlen bitte –
pauschaliert ist das 
jetzt leider nicht 
mehr möglich
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Maßnahmen gegen Steuersünder
In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche Maßnahmen 
gesetzt, die den Staat von Steuersündern befreien sollen.

s t e u e r b e t r u G

Steuerbetrug kostet jeden „braven“ 
Bürger Geld! Kein Wunder, dass viel 
Energie darauf verwendet wird, die 
Steuersünder zu erwischen. Unerfreu-
licher Nebeneffekt: Auch die „Braven“ 
werden die Klimaverschärfung wohl zu 
spüren bekommen.

Zahlreiche Maßnahmen wurden gegen 
Steuerbetrug schon gesetzt:

 l Finanzpolizei mit weitreichenden Be-
fugnissen (impuls 1/2012)

 l Projekt „erstes Unternehmerjahr“ mit 
verstärkter Überwachung von Jungun-
ternehmern (impuls 4/2011)

 l Neuer Straftatbestand Abgabenbetrug 
mit drastisch erhöhten Straffolgen

 l Vereinfachtes Finanzstrafverfahren bei 
geringen Vergehen (impuls 1/2011)

 l Verschärfung der Geldwäschebestim-
mungen für zahlreiche Unternehmen, 

auch für Wirtschaftstreuhänder (siehe 
diese Ausgabe Seite 6)

 l Nettolohnregel bei illegaler Beschäf-
tigung, Erhöhung der Auftraggeber-
haftung in der Baubranche von 20 auf 
25% (impuls 3/2011), Baustellenda-
tenbank ab 1. April 2012 (Seite7)

 l Mitteilungspflicht bei bestimmten 
Auslandszahlungen (impuls 4/2010)

Damit nicht genug: auch die Effizienz 
bei „normalen“ Betriebsprüfungen soll 
gesteigert werden. Wogegen prinzipiell 
ja nichts einzuwenden wäre. Denn Prü-
fungsdauern von mehreren Monaten bis 
hin zu Jahren sind unzumutbar. 

Die Prüfdichte soll erhöht werden. Dabei 
sollen standardisierte Kurzprüfungen 
für nur ein Jahr mit wenigen Schwer-
punkten vermehrt zum Einsatz kommen 

(siehe auch impuls 4/2011). Ergeben 
sich im Zuge der Prüfung Anhaltspunk-
te für Steuernachforderungen wird 
der Prüfungszeitraum ausgedehnt. Für 
bestimmte Branchen soll es auch stan-
dardisierte Risikoprüfungen geben. Mit 
Hilfe eines vorgegebenen Prüfungspfa-
des sollen „Ungereimtheiten“ rasch ent-
deckt werden. Vermehrt will die Finanz 
Prüfungsfälle einzeln auswählen. Die 
Zufallsauswahl („Gießkannenprinzip“) 
soll an Gewicht verlieren. Nach wie vor 
bleibt aber die verstärkte Auswahl von 
Fällen bestehen, die schon lange nicht 
geprüft wurden.

Damit Steuernachforderungen bei Prü-
fungen nicht nur rascher entdeckt wer-
den, sondern auch in die Staatskassen 
gelangen, sollen Sicherstellungen ver-
mehrt vorgenommen werden. Geldbe-
stände oder nicht betriebsnotwendiges 
Vermögen wird so dem Zugriff des Steu-
erpflichtigen vorab entzogen. Kommt es 
zur Steuernachforderung, ist das Geld 
dann de facto schon beim Fiskus. 

Überdies soll schon im Zuge der Prüfung 
die Entscheidung auf Einleitung eines 
Finanzstrafverfahrens getroffen werden. 
Nicht erst im Anschluss an die Prüfung, 
wie das derzeit zumeist noch geschieht.

Nach so viel Negativem sei auch ein 
Lichtblick erwähnt: Im Rahmen eines Pro-
jektes namens „Horizontal Monitoring“ 
soll auf Basis freiwilliger Vereinbarungen 
mit ausgewählten, zunächst größeren 
Unternehmen eine neue Form der Zu-
sammenarbeit entwickelt werden. Das 
betreffende Unternehmen erhält einen 
zentralen Ansprechpartner der Finanz, 
der betreuend tätig wird. Im Gegenzug 
hat die Abgabenbehörde weitgehenden 
Zugang zu den EDV-Daten des Unterneh-
mens, zu Sitzungsprotokollen etc.

Prüfungen sollen damit weitgehend 
überflüssig werden. Die Vereinbarung 
kann von beiden Seiten jederzeit gekün-
digt werden. Für Steuerehrliche ein pas-
sabler Weg …  l

Härtere Spielarten  
der Finanzbehörde
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Es kann schon passieren,
dass man von der Finanzbehörde 
zum Verhör gerufen wird
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F r a G e  &  a n t w o r t 

Im Vereinsgesetz (§§ 23 ff) ist die Haf-
tung des Vereins, seiner Organwalter 
(Funktionäre), Rechnungsprüfer und 
Mitglieder geregelt.

Organwalter haften für einen entstan-
denen Schaden, wenn sie gesetzliche 
oder statutarische Pflichten oder 
Beschlüsse der Vereinsorgane miss-
achten. Dies gilt auch für Rechnungs-
prüfer. Wird die Tätigkeit unentgeltlich 
ausgeübt, haftet man nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. 

Organwalter werden zB schadener-
satzpflichtig, wenn sie schuldhaft

 l Vereinsvermögen zweckwidrig ver-
wenden, 

 l Vereinsvorhaben ohne ausreichende 
finanzielle Sicherung in Angriff neh-
men,

 l kein ordnungsgemäßes Rechnungs-
wesen führen oder

 l ein Insolvenzverfahren über das 
Vereinsvermögen nicht rechtzeitig 
beantragen.

Organwalter haften auch für Steuern 
und Abgaben, die schuldhaft nicht 
an die Behörden abgeliefert wurden 
(zB Umsatz- und Lohnsteuer, Sozial-
versicherungsbeiträge). Dies ist dann 
der Fall, wenn der Verein insolvent ist 
und die Abgaben aus dem Vereinsver-
mögen nicht mehr entrichtet werden 
können.

Zusätzlich kann noch eine Verurtei-
lung wegen Abgabenhinterziehung 
erfolgen.

Für Rechnungsprüfer von kleinen 
Vereinen ist die Haftung mit zwei 
Millionen Euro begrenzt!

Wie hafte ich 
als Vorstand 
oder Kassier in 
meinem Verein?

Die Banken verarbeiten die Kontobe-
wegungen elektronisch; die Konto-
auszüge und Bankumsätze sind daher 
auch für die meisten Unternehmen 
elektronisch abrufbar; entweder über 
Internet (Onlinebanking) oder über 
eine Businessline (Telebanking). 

Die Finanz erkennt diese Kontoauszü-
ge an, wenn darin die Vollständigkeit 
gewährleistet ist. Wenn Sie die Konto-
auszüge auf Papier drucken, muss der 
Banksaldo des Kontos nachvollziehbar 
sein. Dies bedeutet, dass ein Anfangs-
saldo und ein Endsaldo angedruckt 
sein muss. Auch die Nummerierung 
der Auszüge muss fortlaufend und 
vollständig sein.

Für die Verarbeitung in der Buchhal-
tung ist es ideal, wenn Ihre Bank den 
elektronischen Auszug in genormter 
Form (zB csv, mt940) zur Verfügung 
stellt. Dann kann dieses File in die 
Buchhaltung eingelesen und kontiert 
werden. Dies spart viel Zeit und damit 
auch Buchhaltungskosten. Noch 
wenig genutzt, aber mit Potential: Ein 
Online-Zugriff ohne Verfügerrechte 
für die Buchhaltung gewährleistet die 
Vollständigkeit und erspart zeitrau-
bende Rücksprachen. 

Elektronischer 
Kontoauszug: 
Gilt der für die 
Finanz?
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Wer im ersten Halbjahr geschieden 
wird, verliert den Alleinverdienerab-
setzbetrag und damit 494 € jährlich 
bei einem Kind, 669 € bei zwei Kindern 
und zusätzlich 220 € für das dritte 
und jedes weitere Kind, für das man 
Familienbeihilfe erhält.

Alternativ gibt es den Alleinerzieherab-
setzbetrag in gleicher Höhe, wenn Sie 
mehr als sechs Monate im Kalender-
jahr für mindestens ein Kind Familien-
beihilfe bezogen haben und mehr als 
sechs Monate im Kalenderjahr nicht 
verheiratet waren. Mit einem Kind 
gibt es 494 €, mit zwei Kindern 669 € 
und für das dritte und jedes weitere 
Kind 220 € dazu. Ist das errechnete 
Einkommen so niedrig, dass sich der 
Alleinerzieherabsetzbetrag nicht aus-
wirkt, bekommen Sie den Absetzbetrag 
ausbezahlt (=Negativsteuer).

Mehrkindzuschlag: Haben Sie min-
destens drei Kinder, werden Ihnen 
für das dritte und jedes weitere Kind 
monatlich 20 € gutgeschrieben, 
wenn das Familieneinkommen im 
Vorjahr 55.000 € nicht überschritten 
hat. Dabei wird das Einkommen des 
geschiedenen Partners nur dann dazu-
gerechnet, wenn dieser mehr als sechs 
Monate im gemeinsamen Haushalt 
gelebt hat.

Unterhaltsabsetzbetrag: Wenn Sie 
zu Unterhaltszahlungen verpflichtet 
sind, diese auch tatsächlich bezahlen 
und keine Familienbeihilfe beziehen, 
verringert sich Ihre Lohnsteuer um 
29,20 € monatlich bei einem Kind, für 
das zweite Kind um 43,80 € und jedes 
weitere Kind um 58,40 € monatlich. 
Das Kind muss ständig im Inland (EU/
EWR/Schweiz) wohnen. Die Auszah-
lung erfolgt über die Steuererklärung.

Scheidung?  
Was tut sich 
steuerlich?
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Bei Verdacht muss man melden!
Bei unüblichen Transaktionen und Verdacht auf Geldwäsche muss
man die Geldwäsche-Meldestelle mittels Formular informieren.

G e L d w ä s c h e
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Die Bestimmungen zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismus be-
treffen auch KMU. Wir haben für Sie 
einen Kurzleitfaden zusammengestellt:

Gewerbetreibende
Seit 2011 gelten für folgende Unterneh-
men die verschärften Vorschriften der 
Gewerbeordnung hinsichtlich Ausweis-
kontrolle, Meldung und Dokumentation:

 l Handelsgewerbe inkl. Versteigerer, 
mit baren Ein- oder Auszahlungen ab 
15.000 €. Achtung: (Scheinbar) zusam-
mengehörende und auch zukünftige 
Zahlungen werden zusammengezählt. 

 l Immobilienmakler: Hier sind Käufer, 
Verkäufer, Mieter und Vermieter zu 
überprüfen.

 l Unternehmensberater und sonstige 
Gewerbe, die Büroarbeiten und -ser-

vice anbieten, im Zusammenhang mit 
Unternehmensgründung, Treuhand-
schaft, Geschäftsführung, Bereitstel-
lung von Sitz oder Postadresse.

 l Versicherungsvermittler: im Zusam-
menhang mit Lebensversicherungen 
oder Anlageprodukten (außer wenn 
Nebenleistung).

Ausweis verlangen
Verlangen Sie eine Ausweiskopie Ihres 
Kunden zu Beginn der Geschäftsbezie-
hung, bei Transaktionen ab 15.000 €, bei 
Verdacht auf Geldwäsche oder Terroris-
musfinanzierung oder bei Zweifel an der 
Kundenidentität. Ist Ihr Kunde nicht phy-
sisch anwesend, so verlangen Sie eine le-
serliche Kopie des Lichtbildausweises. Bei 
Gesellschaften oder Treuhandschaften 
müssen Sie die wirtschaftlichen Eigentü-
mer feststellen.

Geldwäsche: So schützt 
man sich am besten

Verdacht melden
Bei verdächtigen Staaten oder politisch 
exponierten Personen, bei unüblich gro-
ßen Transaktionen und unüblichen Mus-
tern müssen Sie den Hintergrund und 
Zweck der Transaktion prüfen und das 
Ergebnis dokumentieren. Bei Verdacht 
auf Geldwäsche oder Terrorismusfinan-
zierung sind Sie verpflichtet, die Geldwä-
sche-Meldestelle mittels Formular zu in-
formieren. Die Meldestelle muss bis zum 
Ende des nächsten Werktages entschei-
den, ob Sie das Geschäft weiterführen 
dürfen oder nicht. 

Achtung: Sie als Unternehmer bzw. Ihre 
Mitarbeiter dürfen keine Informationen 
über Meldung und eingeleitete Verfah-
ren an Ihre Kunden weitergeben. 

Schulung und Dokumentation
Die besondere Sorgfaltspflicht trifft auch 
Ihre Mitarbeiter. Schulen Sie sie in die-
sem Bereich. Die Ausweiskopie und die 
Ergebnisse müssen fünf Jahre aufbe-
wahrt werden. 

Überprüfung und Strafen
Die Gewerbebehörden können jederzeit 
die Einhaltung der Geldwäsche-Bestim-
mungen überprüfen und Ihnen ein Er-
hebungsschreiben zuschicken. Wer nicht 
auf das Schreiben antwortet oder gegen 
die oben beschriebenen Bestimmungen 
verstößt, riskiert Strafen bis 30.000 €. 

Wirtschaftstreuhänder
Für Steuerberater und Wirtschaftstreu-
händer gelten noch strengere berufs-
rechtliche Vorschriften. Wir bitten daher 
um Verständnis, dass auch wir Ihren Aus-
weis verlangen. 

Tipp:
Leitfaden des Wirtschaftsministeriums 
und der Wirtschaftskammer

wko.at > Suche: „Geldwäsche Leitfaden“

Für Geldwäsche gibt es 
keinen Schongang mehr
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Steuerhäppchen

Buchtipp
Ein neuer Chef oder Chefin eines Teams 
hat es nicht leicht. Schon wenn die Ver-
änderung angekündigt wird, reagieren 
Teammitglieder meist verunsichert. Die 
Autoren geben in ihrem Buch theoreti-
schen Background über solche Teamsi-
tuationen, das Hauptaugenmerk liegt 
aber auf der praktischen Umsetzung in 
einem eineinhalbtägigen Team-Work-
shop. Ziel ist ein inspirierter Teamgeist, 
der sich an einem gemeinsam entwi-
ckelten Team-Motto-Ziel orientiert. 

Ohne Umsatz-
steuer in Italien

Österreichische Unternehmen können 
Verkäufe vom italienischen Lager an 
einen italienischen Business-Kunden 
ohne Umsatzsteuer (USt) ausstellen, 
wenn sie ihre österreichische UID-
Nummer verwenden. Die Steuerschuld 
geht auf den Empfänger über (Rever-
se-Charge). Mit italienischer Betriebs-
stätte fällt jedoch italienische USt an. 

Ähnliche Regelungen gibt es auch in 
Belgien, Niederlande, Frankreich, Polen 
und eingeschränkt in Spanien. 

Durchstarten mit 
dem neuen Team
Dietrichs/Krüsi/
Storch, Huber Verlag 

Single-Sign-On
www.usp.gv.at 

Über das Unternehmensser-
viceportal des Bundes (USP) 
können Sie nun viele E-Govern-
ment Anwendungen des Bun-
des nutzen - so zum Beispiel 
FinanzOnline, E-Rechnung an 
den Bund, Datenaustausch und 
-abfrage Sozialversicherung. 
Der Einstieg funktioniert mit 
FinanzOnline-Zugang, Handy-
Signatur oder Bürgerkarte, 
er kann aber auch bei jedem 
Finanzamt erledigt werden. 
Für bestimmte Anwendungen 
müssen Sie sich außerdem per-
sonifizieren mittels Handy-Sig-
natur oder Bürgerkarte. 

Bescheidberichtigung laut § 293c BAO.
Periodenrichtigkeit versus Gesamt-
richtigkeit – darüber diskutieren Rechts 
experten schon lange. Der Verwal-
tungsgerichtshof entschied zu Guns-
ten der Periodenrichtigkeit. Dies wür-
de allerdings dazu führen, dass 
manche Ausgaben doppelt oder gar 
nicht angesetzt werden könnten. Die 
Finanz reagierte prompt und schuf 

Achtung  
Baustelle

Seit 1. April müssen Bauherren eine 
Baustelle in der neuen Baustellenda-
tenbank bis zwei Wochen vor Arbeits-
beginn erfassen. Betroffen sind aber 
nur jene Baustellen, auf denen mehr 
als 30 Tage und mit mehr als 20 Arbei-
tern gleichzeitig gearbeitet wird bzw. 
solche mit einem Arbeitsumfang von 
mehr als 500 Personentagen. Auch 
Arbeitgeber von Bauarbeitern müs-
sen hier bis spätestens eine Woche 
vor Arbeitsbeginn melden – und zwar 
alle Baustellen, die länger als fünf 
Tage dauern. Bestimmte Innenarbei-
ten sind ausgenommen. Die Meldung 
erfolgt über das Webportal der BUAK 
und soll Behörden im Kampf gegen die 
Schwarzarbeit unterstützen. 

Für BUAK-Portalbenutzer: 
http://portal.buak.at/ oder 
www.buak.at > Baustellenmeldung
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Tipp:
Wenn Sie für die Erwerbsbesteuerung 
eine italienische UID-Nummer besit-
zen, können Sie die USt vermeiden, 
indem Sie nur die österreichische auf 
die Rechnung schreiben. 

den neuen § 293c BAO. Damit kann die 
Finanz aber auch der Steuerpflichtige 
die Folgejahre abändern (lassen), 
wenn in der Wurzel ein Fehler passiert 
ist wie zB eine falsche Nutzungsdauer 
im Anlagevermögen. 

Damit wird wieder zur einzig denk-
möglichen richtigen Gesamtrichtigkeit 
zurückgekehrt.

Neuer Schmäh der Finanz
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Zu wenig geplanscht? 
Steuerpflicht!

Verkauft man ein Haus oder eine 
Wohnung, in der man seit Kauf 
mehr als zwei Jahre hauptgemel-
det war, ist der Gewinn steuerfrei. 
Wird diese Steuerbefreiung bean-
tragt, prüft jedoch die Finanz, ob 
es tatsächlich ein Hauptwohnsitz 
(HWS) war. In einem Fall hat die 
Finanz festgestellt, dass der Was-
ser- und Stromverbrauch in einer 
anderen Wohnung höher war und 
auch die Post an die andere Adres-
se zugestellt wurde. Daher wur-
de die andere Wohnung als HWS 
gewertet, weil dort eine engere 
Beziehung bestand. Das verkaufte 
Haus wurde nur als Zweitwohn-
sitz gewertet und der Veräuße-
rungsgewinn voll besteuert. 
Auch im Stabilitätsgesetz 2012 
bleibt die Hauptwohnsitzbefrei-
ung bestehen.  
(VwGH 29.7.2010, 2007/15/0235) l 

z w e i t w o h n s i t z

Hausverkauf
Zwei Jahre Hauptwohnsitz, dann darf 
man steuerfrei verkaufen.

Unternehmerische Entscheidungen
Motivationspsychologin Storch rät Unternehmern, unter anderem auf ihr 
Bauchgefühl zu vertrauen.

Wichtiger Steuertermin

Die richtige  
Entscheidung: 
Mut zu Bauch-
gefühl!kuriosFiskurios
impuls: Oft müssen wir in Unterneh-
men unter Zeitdruck entscheiden? 
Kann das gelingen?

Maja Storch: Experten, alte Hasen, die 
schon viele Erfahrungen gesammelt ha-
ben, können schnell gut entscheiden, da 
sie ihr Erfahrungsgedächtnis mit guter 
Information gefüttert haben. 

Ein Novize, ein Greenhorn, sollte kei-
ne schnellen Entscheidungen aus dem 
Bauch heraus treffen, sondern braucht 
noch viel Zeit, um Informationen einzu-
holen. Das Bauchgefühl ist nur so gut wie 
die Daten, die drinstecken. 

Soll man trotzdem bei Entscheidungen 
immer das Bauchgefühl einbeziehen?

Ja unbedingt. Im Bauchgefühl manifes-
tiert sich das gesamte Lebensgefühl. Klu-
ge Entscheidungen erfolgen nach bestem 
Wissen und im Einklang mit den Gefüh-
len. Wichtig ist eine realistische Einschät-
zung: Ich bin Experte, ich bin Greenhorn 
und brauche noch weitere Informationen 
von Experten. 

Ein Tipp speziell für KMU?

Bei kleinen und mittleren Unternehmen 
ist die wichtigste Frage: Werde ich mit 
der Entscheidung glücklich? Auch wenn 
aufgrund betriebswirtschaftlicher Über-
legungen etwa eine Expansion sinnvoll 
wäre, wird die Entscheidung auf Dauer 
nicht glücklich machen, wenn man sich 
gegen sein Bauchgefühl entscheidet.

Der Abgleich, ob etwas zu mir passt, geht 
nur mit Bauchgefühl. Unternehmer und 
Unternehmerinnen sollen das Bauchge-
fühl miteinbeziehen und sich auch trau-
en einzugestehen, wenn etwas nicht zu 
ihnen passt. Und dann auf die Expansion 
verzichten zu Gunsten der Zufriedenheit.
www.ismz.ch

impuls

Dr. Maja Storch
Motivationspsychologin und  
Buchautorin 

> 30.06.2012: Steuererklärung abgeben!

Frist für die Abgabe der Steuererklärungen 2011 in elektronischer Form, insb. Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer. Bei Vertretung durch einen Steuerberater gelten längere Fristen. Diese gelten nicht, wenn die Steuererklärungen 2010 
nicht bis zum 30. April 2012 abgegeben wurden und keine Bewilligung einer Fristverlängerung vorliegt.
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